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Gemeinde Langen Brütz  
 

 
Niederschrift 

konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Langen Brütz 

 
Sitzungstermin: Dienstag, 23.07.2024 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:30 Uhr 

Ort, Raum: Gemeindezentrum Langen Brütz, Hauptstraße 12A, 19067 
Langen Brütz 

 
Anwesend 

 
Vorsitz 

Benjamin Maron-Schulte  
  
 

Mitglieder 

Christin Brillinger  
Birgit Dreßler  
Michael Höhn  
Wolfgang Isbarn  
Holger Kraft  
Wolfried Pätzold  
  
 
 

 
Gäste: 
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Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil 

 
1. Feststellung des ältesten Mitglieds der Gemeindevertretung und 

Sitzungseröffnung; Feststellen der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit  

(IV LaB GV 0256/24) 

2. Ernennung und Vereidigung des Bürgermeisters  

(IV LaB GV 0255/24) 

3. Verabschiedung der ehemaligen Mitglieder der Gemeindevertretung  

(IV LaB GV 0254/24) 

4. Verpflichtung der Mitglieder der Gemeindevertretung  

(IV LaB GV 0253/24) 

5. Wahl des ersten Stellvertreters des Bürgermeisters  

(IV LaB GV 0252/24) 

6. Wahl des zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters  

(IV LaB GV 0251/24) 

7. Ernennung und Vereidigung des ersten Stellvertreters des Bürgermeisters  

(IV LaB GV 0250/24) 

8. Ernennung und Vereidigung des zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters  

(IV LaB GV 0249/24) 

9. Beschluss über die Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Langen 
Brütz  

(BV LaB GV 0247/24) 

10. Beschluss über die Neufassung der Geschäftsordnung der Gemeinde 
Langen Brütz  

(BV LaB GV 0248/24) 

11. Evtl. Losverfahren und Zuteilung der weiteren Sitze in den Finanzausschuss  

(BV LaB GV 0261/24) 

12. Wahl bzw. Losverfahren zur Zuteilung der weiteren Vertreter in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schweriner Umland und deren 
Stellvertreter  

(BV LaB GV 0258/24) 

13. Beschluss über die Vertretung der Gemeinde im Kommunalen 
Anteilseignerverband der WEMAG  

(BV LaB GV 0257/24) 

14. Schließen der Sitzung  
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Protokoll 

Öffentlicher Teil 

 

1 Feststellung des ältesten Mitglieds der Gemeindevertretung und 
Sitzungseröffnung; Feststellen der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

IV LaB GV 0256/24 

Herr Pätzold eröffnet als ältestes Mitglied der Gemeindevertretung die Sitzung. Er begrüßt 
die Bürger, die Mitglieder der ehemaligen und der gewählten Gemeindevertretung sowie die 
Vertreter des Amtes Crivitz Frau Brincker und Herrn Wiese. 
 
Die Beschlussfähigkeit wurde durch Herrn Pätzold festgestellt. 
 
 
 
 
 

2 Ernennung und Vereidigung des Bürgermeisters 

IV LaB GV 0255/24 

Herr Pätzold und Herr Weinke ernennen und vereidigen den neuen Bürgermeister Herrn 
Maron-Schulte.  
  
 
 
 
 

3 Verabschiedung der ehemaligen Mitglieder der Gemeindevertretung 

IV LaB GV 0254/24 

Den ehemaligen Mitgliedern der Gemeindevertretung wird im Rahmen der Verabschiedung 
Anerkennung und Dank für ihr Engagement und die geleistete Arbeit ausgesprochen.   
 
 
 
 

4 Verpflichtung der Mitglieder der Gemeindevertretung 

IV LaB GV 0253/24 

Herr Maron-Schulte vereidigt die neue Gemeindevertretung. 
 
 
 
 

5 Wahl des ersten Stellvertreters des Bürgermeisters 

IV LaB GV 0252/24 

Ein Mitglied der Gemeindevertretung beantragt die geheime Wahl für alle Wahlen.  
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung wählt Frau Christin Brillinger in geheimer Wahl zur 1. 
Stellvertreterin des Bürgermeisters. 
  
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
6 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Wahl des zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters 
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IV LaB GV 0251/24 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung wählt Herrn Michael Höhne in geheimer Wahl zum 2. Stellvertreter 
des Bürgermeisters.  
  
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
6 0 1 

 
 
 
 

7 Ernennung und Vereidigung des ersten Stellvertreters des 
Bürgermeisters 

IV LaB GV 0250/24 

Die erste Stellvertreterin des Bürgermeisters wird durch Herrn Maron-Schulte und Herrn 
Weinke ernannt und vereidigt. 
 
 
 
 

8 Ernennung und Vereidigung des zweiten Stellvertreters des 
Bürgermeisters 

IV LaB GV 0249/24 

Der zweite Stellvertreter des Bürgermeisters wird durch Herrn Maron-Schulte und Frau 
Brillinger ernannt und vereidigt. 
 
 
 
 

9 Beschluss über die Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Langen 
Brütz 

BV LaB GV 0247/24 

 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Langen Brütz beschließt die Neufassung der Hauptsatzung: 

Hauptsatzung der Gemeinde Langen Brütz 
Präambel 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- 
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-
S.154) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom         und nach Anzeige beim 
Landkreis Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende 
Hauptsatzung der Gemeinde Langen Brütz erlassen: 
 
 

§ 1 
Gemeindegebiet 

 
(1) Die Gemeinde Langen Brütz wird begrenzt: 

 Im Norden durch die Gemeinde Cambs 
 Im Osten durch die Gemeinde Kuhlen-Wendorf 
 Im Süden durch die Gemeinde Gneven 
 Im Westen durch die Gemeinde Leezen 
  

(2) Das Gemeindegebiet wird wie folgt untergliedert: 
 Ortsteil Langen Brütz 
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 Ortsteil Kritzow 
Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet. 

 
(3) Die Gemeinde Langen Brütz ist Mitglied des Amtes Crivitz. 
 

§ 2 
Dienstsiegel 

 
Die Gemeinde führt das kleine Landessiegel mit dem Wappenbild des Landesteiles 
Mecklenburg, einem hersehenden Stierkopf mit abgerissenem Halsfell und Krone und der 
Umschrift GEMEINDE LANGEN BRÜTZ. 
 

§ 3 
Rechte der Einwohner 

 
(1) Der Bürgermeister beruft durch öffentliche Bekanntmachung mindestens einmal im Jahr 

eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ein. Die 
Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden. 

(2) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde oder auf ihrem Gebiet 
von einem Zweckverband durchgeführt werden, sollen die Einwohnerinnen und 
Einwohner möglichst frühzeitig über die Grundlagen, Ziele und Auswirkungen, wenn 
nicht anders, in einer Einwohnerversammlung oder durch Information im Crivitzer 
Amtsboten oder im Rahmen der Fragestunde unterrichtet werden. Soweit Planungen 
bedeutsame Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen betreffen, sind die 
beabsichtigte Finanzierung und die möglichen Folgen des Vorhabens für die Steuern, 
Beiträge und Hebesätze der Gemeinde darzustellen. Den Einwohnerinnen und 
Einwohnern ist Gelegenheit zur Äußerung auch im Rahmen der Fragestunde zu geben. 

(3) Die Einwohnerinnen und Einwohner sowie natürliche und juristische Personen und 
Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besitzen oder nutzen oder 
ein Gewerbe betreiben, erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des 
öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der 
Gemeindevertretung sowie den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder 
Anregungen zu unterbreiten. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten 
vorzusehen. 

(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der 
Gemeindevertretung über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten. 

 

§ 4 
Gemeindevertretung 

 
(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich. 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen: 

 einzelne Personalangelegenheiten, außer Wahlen und Abberufungen 
 Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner 
 Grundstücksgeschäfte. 
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht 
entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffern 1-3 in öffentlicher Sitzung behandeln. 

(3) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens fünf Arbeitstage vorher beim 
Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der 
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet 
werden, spätestens innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden. 

 
§ 5 

Finanzausschuss 
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(1) Es wird ein Finanzausschuss gebildet. Dem Finanzausschuss gehören drei 
Gemeindevertreter an. 

(2) Zum Aufgabengebiet des Finanzausschusses gehören: 
1. Finanz- und Haushaltswesen 
2. Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben 

(3) Die Sitzungen des Finanzausschusses sind nichtöffentlich. 
 
 
 

§ 6 
Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses werden dem 
Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Crivitz übertragen. 
  

§ 7 
Bürgermeister/Stellvertreter 

 
(1) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Bürgermeister alle 

Entscheidungen, die nicht nach § 22 KV M-V der Gemeindevertretung vorbehalten sind. 
(2) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 KV M-V bei der Zustimmung 

zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 10 % des betreffenden 
Produktsachkontos, jedoch nicht mehr als 500 EUR, sowie bei der Zustimmung zu 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 500 EUR je Aufwendungs- 
bzw. Auszahlungsfall. 

(3) Der Bürgermeister entscheidet nach § 44 Abs. 4 KV M-V über die Annahme oder 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen von unter 100 €. 

(4) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Absätze 2 bis 
4 zu unterrichten. 

(5) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 2.500 EUR bzw. 
bei wiederkehrenden Verpflichtungen von 500 EUR pro Monat können vom 
Bürgermeister allein bzw. durch einen von ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in 
einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht 
liegt diese Wertgrenze bei 5.000 EUR. 

(6) Der Bürgermeister entscheidet, wenn das Vorkaufsrecht der Gemeinde (§§ 24 ff. 
BauGB) nicht ausgeübt werden soll. Sofern von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht 
wird, obliegt die Entscheidung der Gemeindevertretung. 

(7) Der Bürgermeister entscheidet über das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben) und innerhalb der bebaubaren Bereiche bis max. 5 m 
Zufahrtsbreite im Einvernehmen mit der Verwaltung über Anträge zu 
Grundstückszufahrten. 

 
§ 8 

Entschädigungen 
 
(1) Der Bürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 700 €. Im 

Krankheitsfall wird diese Entschädigung sechs Wochen weitergezahlt. Eine 
Weiterzahlung erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu 
vertretenden Zeiten nicht über drei Monate hinausgehen. 

(2) Die erste stellvertretende Person des ehrenamtlichen Bürgermeisters erhält monatlich 
140 €, die zweite Stellvertretung monatlich 70 €. Sollte bei Verhinderung des 
Bürgermeisters ein konkretes Dienstgeschäft vorgenommen werden, erhalten diese 
Personen für die Stellvertretung ein Dreißigste! der Bürgermeisterentschädigung nach 
Absatz 1, wenn es sich nicht um eine Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung 
erhält die stellvertretende Person die volle Aufwandsentschädigung nach Absatz 1. 
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Damit entfällt die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung. Amtiert eine 
stellvertretende Person, weil der gewählte Bürgermeister ausgeschieden ist, steht ihr die 
Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 zu. 

(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1 oder 2 erhalten, erhalten einen 
monatlichen Sockelbetrag von 10 €. Alle Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, in die sie 
gewählt worden sind, eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld) 
von 40 €. 

(4) Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld bezahlt. 
  

§ 9 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen der Gemeinde Langen Brütz, soweit es sich nicht um Satzungen nach dem 

Baugesetzbuch (BauGB) handelt, sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen, die 
durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, werden im Internet auf der Homepage des 
Amtes Crivitz unter der Adresse www.amt-crivitz.de öffentlich bekannt gemacht. 
Daneben kann sich jedermann die Satzungen der Gemeinde unter der Bezugsadresse: 
„Amt Crivitz, für die Gemeinde Langen Brütz, Amtsstraße 5, 19089 Crivitz" gegen 
Entgelt zusenden lassen. Textfassungen der Satzungen werden am Verwaltungssitz in 
Crivitz bereitgehalten oder liegen zur Mitnahme aus. 

(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften des 
Baugesetzbuchs (BauGB) werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Crivitz, der „Crivitzer Amtsbote", bekannt gemacht. Der „Crivitzer Amtsbote" 
erscheint monatlich und wird kostenlos an alle Haushalte im Gebiet der Gemeinde 
Langen Brütz verteilt. Daneben ist er einzeln oder im Abonnement beim Amt Crivitz zu 
beziehen. Die Bekanntmachung und Verkündung sind mit Ablauf des 
Erscheinungstages bewirkt. 

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen, soweit 
sie nicht nach den Vorschriften des BauGB erfolgen, ist im Internet wie im Abs. 1 
hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas 
anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten 
Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. 

(4) Ist die öffentliche Bekanntmachung in der Form der Absätze 1 bis 3 in Folge höherer 
Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt diese durch 
Aushang an der Bekanntmachungstafel am Standort Kleefelder Straße 1 im Ortsteil 
Langen Brütz. Die Aushangfrist beträgt 14 Tage. In diesen Fällen ist die 
Bekanntmachung in der Form nach den Absätzen 1 bis 3 unverzüglich nachzuholen, 
sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

 
§ 10 

Elektronische Kommunikation 
 
Erklärungen durch welche die Gemeinde Langen Brütz verpflichtet werden soll, können auch 
in elektronischer Form abgegeben werden unter der Maßgabe, dass die Erklärungen mit 
einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten Signatur versehen sind. Im Fall der 
elektronischen Erklärung entfallen sowohl die handschriftliche Unterzeichnung als auch die 
Beifügung des Dienstsiegels. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 26.02.2020 außer Kraft. 
 
  
Langen Brütz, den  
  
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 0 0 

 
 
 
 

10 Beschluss über die Neufassung der Geschäftsordnung der Gemeinde 
Langen Brütz 

BV LaB GV 0248/24 

 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Langen Brütz beschließt die Neufassung der 
Geschäftsordnung: 

Geschäftsordnung der Gemeinde Langen Brütz 

§ 1 
Sitzungen der Gemeindevertretungen 

(1) Die Gemeindevertretung wird von dem Bürgermeister einberufen, so oft es die 
Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Vierteljahr. 

(2) Die Ladungsfrist für die ordentliche Sitzung beträgt sieben Tage, für 
Dringlichkeitssitzungen drei Tage. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu 
begründen. 

(3) Die Ladung erfolgt elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und der 
Sitzungsunterlagen. Das Verlangen von einzelnen Gemeindevertretern nach 
schriftlicher Einladung ist schriftlich an den Bürgermeister zu richten. 

§ 2 
Teilnahme 

(1) Wer aus wichtigen Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen kann verspätet 
kommt oder eine Sitzung vorzeitig verlassen muss, hat dies dem Bürgermeister 
rechtzeitig mitzuteilen.  

(2) Verwaltungsangehörige nehmen auf Weisung der Amtsvorsteherin an den 
Sitzungen teil. Der Amtsvorsteherin ist auf Antrag das Wort zu erteilen. Den 
übrigen Mitarbeitern der Verwaltung kann der Bürgermeister das Wort erteilen. 

(3) Sachverständige können mit Zustimmung der Gemeindevertretung beratend 
teilnehmen. 

 

 

§ 3 
Medien, Bild- und Tonaufzeichnungen 
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(1) Die Vertreter der Medien sind zu den öffentlichen Sitzungen der 
Gemeindevertretung einzuladen. Die Einladung enthält Ort, Tag und Stunde der 
Sitzung und die Tagesordnung. Vertreter der Medien können 
Beschlussvorlagen und Anträge für die Beratungspunkte erhalten, die in 
öffentlicher Sitzung behandelt werden. 

(2) Vertretern der Medien sind besondere Plätze zuzuweisen. 

(3) Bild- und Tonaufzeichnungen der öffentlichen Sitzungen der 
Gemeindevertretung durch Presse, Rundfunk und andere Medien sind zulässig, 
soweit dem nicht ein Viertel aller Mitglieder der Gemeindevertretung in 
geheimer Abstimmung widerspricht, Bild und Tonübertragungen von Sitzungen 
und Medien nach Satz 1, wenn kein Gemeindevertreter widerspricht. 
Verwaltungsbeschäftigte und geladene Gäste können ihrer Aufnahme 
widersprechen. Anwesende Einwohner und sonstige Zuschauer dürfen nur 
nach ihrer vorherigen Einwilligung aufgenommen werden. 

(4) Zur Erleichterung der Fertigung der Sitzungsniederschrift sind 
Tonaufzeichnungen der vollständigen Sitzung zulässig. Sie sind nach der 
darauffolgenden Sitzung zu löschen. 

§ 4 
Beschlussvorlagen und Anträge 

(1) Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, sollen dem 
Bürgermeister vor der Festsetzung der Tagesordnung für die nächste Sitzung 
der Gemeindevertretung vorgelegt werden. Die Schließung der Tagesordnung 
erfolgt 2 Wochen vor der Sitzung. 

(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer und klarer Form abzufassen. Sie sind zu 
begründen. 

(3) In den Beschlussvorlagen und deren Erläuterungen sind personenbezogene 
Angaben nur dann aufzunehmen, wenn sie für die Vorbereitung der Sitzung und 
die Entscheidung erforderlich sind. 

§ 5 
Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung muss über die anstehenden Beratungspunkte hinreichend 
Aufschluss geben, soweit diese nach der Hauptsatzung in nicht öffentlicher 
Sitzung behandelt werden sollen, sind sie in der Tagesordnung als nicht 
öffentliche Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. Die Beratungspunkte sind so 
zu umschreiben, dass dadurch die Nichtöffentlichkeit gewahrt bleibt. 

(2) Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit einer 
Mehrheit aller Gemeindevertreter die Tagesordnung um eine dringende 
Angelegenheit erweitern die wegen besonderer Dringlichkeit keinen Aufschub 
bis zur nächsten Sitzung duldet. Die Veränderung der Reihenfolge der 
Tagesordnung bedarf einer Mehrheit aller Gemeindevertreter. Angelegenheiten 
von der Tagesordnung abzusetzen, kann mit einfacher Mehrheit entschieden 
werden. Tagesordnungspunkte, die von einem Gemeindevertreter oder dem 
Bürgermeister beantragt worden sind, dürfen nur dann durch 
Mehrheitsbeschluss von der Tagesordnung abgesetzt werden, wenn dem 
Antragsteller zuvor ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, seinen Antrag zu 
begründen. 
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§ 6 
Sitzungsablauf 

(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretungen sind grundsätzlich in folgender 
Reihenfolge durchzuführen: 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

b) Einwohnerfragestunde 

c) Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der 
vorangegangenen Sitzung der Gemeindevertretung 

d) Bericht des Bürgermeisters über in nichtöffentlicher Sitzung gefasste 
Beschlüsse der Gemeindevertretung, über Beschlüsse des Haupt- und 
Finanzausschusses und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 

e) Abwicklung der Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil 

f) Informationen und Anfragen 

g) Schließen des öffentlichen Teils der Sitzung 

h) Billigung der Sitzungsniederschrift des nichtöffentlichen Teils der 
vorangegangenen Sitzung 

i) Abwicklung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Teil 

j) Informationen und Anfragen 

k) Schließen der Sitzung. 

 

(2) Die Sitzungen sollen spätestens um 23:00 Uhr beendet werden, sofern keine 
dringenden oder nur einzelne Angelegenheiten noch auf der Tagesordnung 
stehen. 

§ 7 
Worterteilung 

(1) Mitglieder der Gemeindevertretung und Vertreter des Amtes, die zur Sache 
sprechen wollen, haben sich beim Bürgermeister durch Handzeichen zu Wort 
zu melden. 

(2) Bei der Behandlung von Anträgen oder Beschlussvorlagen ist auf Verlangen 
erst dem Erbringer das Wort zu erteilen. 

(3) Der Bürgermeister erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen, 
soweit nicht mit der Zustimmung der Redeberechtigten hiervon abgewichen 
wird. 

(4) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich auf den in 
der Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Diese Wortmeldung 
hat durch Anheben beider Hände zu erfolgen. Es darf dadurch kein Sprecher 
unterbrochen werden. 

 

(5) Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst am Schluss der Beratung zu 
erteilen. Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen 
richtigstellen und persönliche Angriff abwehren, die während der Beratung 
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gegen den Sprecher erfolgten. Die Redezeit beträgt höchstens 5 Minuten. 

§ 8 
Ablauf der Abstimmung 

(1) Über Anträge und Beschlussvorlagen wird nach Verlesen durch Handzeichen 
abgestimmt. Der Bürgermeister stellt nacheinander die Anzahl der Mitglieder 
fest, die 

a) dem Antrag zustimmen 

b) den Antrag ablehnen oder 

c) sich der Stimme enthalten 

und gibt anschließend das Abstimmungsergebnis bekannt. Wird das 
Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung vor Behandlung 
des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. 

(2) Liegen zu den Tagesordnungspunkten Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, 
wird zuerst über den abgestimmt, der vom Beschlussvorschlag am weitesten 
abweicht. Bei Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen 
Auswirkungen haben. diese den Vorrang. In Zweifelsfall entscheidet der 
Bürgermeister über die Einordnung dieser Anträge. 

(3) Auf Antrag ist über einzelne Teile der Vorlage bzw. des Antrages gesondert 
abzustimmen. Ein solcher Antrag bedarf der einfachen Mehrheit. Über die 
Vorlage bzw. den Antrag ist an insgesamt zu beschließen. 

§ 9 
Wahlen 

(1) Bei geheimen Wahlen werden aus der Mitte der Gemeindevertretung oder der 
anwesenden Verwaltungsvertreter mehrere Stimmzähler bestimmt. 

(2) Für Stimmzettel sind gleiche Zettel zu verwenden. 

(3) Sind mehrere Personen zu wählen, so kann die Gemeindevertretung diese in 
einem Wahlgang wählen, falls kein Gemeindevertreter widerspricht. 

§ 9a 
Zuteilungs- und Benennungsverfahren 

(1) Beim Zuteilungs- und Benennungsverfahren wird das Verhältnis zwischen den 
Fraktionen bzw. Zählgemeinschaften dadurch ermittelt, dass die 
Mitgliederanzahl der jeweiligen Fraktion oder Zählgemeinschaft nacheinander 
durch eins, zwei, drei vier, fünf usw. geteilt wird und die Sitzverteilung nach den 
so ermittelten Höchstzahlen erfolgt. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das 
Los. Die Sitze der sachkundigen Einwohner werden zuerst verteilt. Es ist 
zulässig, dass Fraktionen und Zählgemeinschaften untereinander ihre Sitze für 
sachkundige Einwohner gegen Sitze für Gemeindevertreter tauschen und 
umgekehrt. Dafür ist eine Erklärung von beiden Tauschpartnern an den 
Bürgermeister zu richten. 

(2) (2) Die Losverfahren werden vom Bürgermeister durchgeführt. Dies geschieht 
in öffentlicher Sitzung. Danach teilt der Bürgermeister den Fraktionen und 
Zählgemeinschaften mit, wie viele Sitze und in welcher Zusammensetzung sie 
die Gremien zu besetzen haben. Die Fraktionen und Zählgemeinschaften 
erklären darauf innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Bürgermeister, mit 
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welchen Personen sie die ihnen zugeteilten Sitze besetzen. 
(3) Die Fraktionen und Zählgemeinschaften haben jede personelle Veränderung 

innerhalb von einer Woche dem Bürgermeister mitzuteilen. 

§ 10 
Ordnungsmaßnahmen 

(1) Der Bürgermeister kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abweichen, 
zur Sache rufen. 

(2) Gemeindevertreter, die die Ordnung verletzen oder gegen Gesetz oder die 
Geschäftsordnung verstoßen, sind vom Bürgermeister zur Ordnung zu rufen. 
Nach dreimaligem Ordnungsruf kann der Bürgermeister einen 
Sitzungsausschluss verhängen. 

(3) Gemeindevertreter die zur Ordnung gerufen werden oder gegen die ein 
Sitzungsausschluss verhängt wird, können binnen einer Woche einen schriftlich 
begründeten Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 

§ 11 
Ordnungsmaßnahmen gegen Zuhörer 

(1) Wer im Zuhörerraum Beifall oder Missbilligung äußert oder Ordnung und 
Anstand verletzt oder versucht, die Beratung und Entscheidung der 
Gemeindevertretung auf sonstige Weise zu beeinflussen, kann von dem 
Bürgermeister nach vorheriger Ermahnung aus dem Saal verwiesen werden. 

(2) Der Bürgermeister kann nach vorheriger Ermahnung den Zuhörerraum bei 
störender Unruhe räumen lassen, wenn die störende Unruhe nicht auf andere 
Weise zu beseitigen ist. 

§ 12 
Fraktionen und Zählgemeinschaften 

(1) Die Bildung einer Fraktion ist unverzüglich dem Bürgermeister anzuzeigen. 
Jegliche Veränderung in der Fraktionsmitgliedschaft sind von den jeweiligen 
Gemeindevertretern ebenfalls dem Bürgermeister anzuzeigen. Die 
entsprechenden Erklärungen bedürfen der Schriftform. 

(2) Die Bildung von Zählgemeinschaften zwischen Fraktionen und fraktionslosen 
Gemeindevertretern sind ebenfalls unverzüglich dem Bürgermeister 
anzuzeigen. Zählgemeinschaften zwischen verschiedenen Fraktionen sind nur 
zulässig, wenn dadurch andere Fraktionen oder Zählgemeinschaften nicht 
benachteiligt werden. 

§ 13 
Niederschrift 

(1) Über jede Sitzung der Gemeindevertretung ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Die Sitzungsniederschrift muss enthalten: 

a) Ort Tag, Beginn und Ende der Sitzung 

b) Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder der 
Gemeindevertretung 

c) Namen der anwesenden Vertreter des Amtes, der geladenen 
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Sachverständigen und Gäste 

d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

e) Feststellung der Beschlussfähigkeit 

f) Anfragen und Eingaben 

g) die Tagesordnung 

h) den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller 

i) die Beschlüsse und Ergebnisse der Abstimmungen 

j) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung 

k) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

l) Namen der vom Mitwirkungsverbot betroffenen Gemeindevertreter. 

(2) Die Sitzungsniederschrift ist von dem Bürgermeister und vom Protokollanten zu 
unterzeichnen und hat zur nächsten ordentlichen Sitzung den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung vorzuliegen. 

(3) Die Sitzungsniederschrift ist in der darauffolgenden ordentlichen Sitzung der 
Gemeindevertretung zu bestätigen, über Einwendungen und Änderungen ist 
abzustimmen. 

§ 14 
Anträge zur Geschäftsordnung 

(1) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf das Verfahren der 
Behandlung des Beratungsgegenstandes, nicht auf die Sache beziehen. 

(2) Zu den Anträgen zur Geschäftsordnung gehören insbesondere: 

a) Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung 

b) Antrag auf Absetzen eines Tagesordnungspunktes 

c) Antrag auf Vertagung 

d) Antrag auf Ausschussüberweisung 

e) Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 

f) Antrag auf Redezeitbegrenzung 

g) Antrag auf Schluss der Aussprache 

h) Antrag auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung 

i) Antrag auf namentliche Abstimmung 

j) Antrag auf geheime Wahl 

k) Sonstige Anträge zum Abstimmungsverlauf 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung gehen Sachanträgen vor. Sind mehrere Anträge 
zur Geschäftsordnung gestellt, so wird zuerst über den Antrag abgestimmt, 
welcher der Weiterbehandlung am weitesten widerspricht. Bei einem Antrag auf 
Redezeitbegrenzung hat der Bürgermeister vor der Abstimmung die bereits 
vorliegenden Wortmeldungen bekannt zu geben. 

(4) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen nur von Gemeindevertretern gestellt 
werden, die sich nicht bereits zur Sache geäußert haben. 
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§ 15 
Ausschusssitzungen 

(1) Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung gilt sinngemäß für die 
Sitzungen der Ausschüsse der Gemeindevertretung. 

(2) Den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitgliedern der Gemeindevertretung 
ist eine Abschrift der Einladung zu übersenden. 

(3) Die Protokolle der Ausschüsse werden allen Mitgliedern der 
Gemeindevertretung zugeleitet. 

§ 16 
Datenschutz 

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, die im Rahmen 
der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen 
Unterlagen, die personenbezogenen Daten enthalten, haben bzw. von ihnen 
Kenntnis erlangen, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen der 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder 
offenbaren. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch 
Daten, die alleine oder in Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu 
einer bestimmbaren natürlichen Person ermöglichen. Vertrauliche Unterlagen 
sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als 
solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu 
zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende 
handschriftliche oder andere Notizen. 

(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung über den Inhalt 
an Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den 
Stellvertreter, ist nicht zulässig. Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der 
eigenen Partei bzw. Fraktion, die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der 
Gemeindevertretung oder dem jeweiligen zuständigen Ausschuss Zugang zu 
den vertraulichen Unterlagen erhalten. 

(3) Vertrauliche Unterlagen sind zu vernichten bzw. zu löschen, wenn diese für die 
Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Bei vertraulichen 
Beschlussunterlagen einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden 
Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Niederschrift über die 
Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt 
wurde, genehmigt ist. Alle weiteren vertraulichen Unterlagen sind spätestens 
fünf Jahre nach Abschluss der Beratungen, bei einem Ausscheiden aus der 
Gemeindevertretung oder einem Ausschuss sofort, dauerhaft zu vernichten 
bzw. zu löschen. 
 

 

 

 

§ 17 
Auslegung/ Abweichung der Geschäftsordnung 

(1) Zweifelhafte Fragen über die Geschäftsordnung im Einzelfall entscheidet der 
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Bürgermeister. Er kann sich mit seinen Stellvertretern beraten. 

(2) Von der Geschäftsordnung kann im Einzelnen abgewichen werden, wenn keine 
rechtlichen Bestimmungen entgegenstehen. Die Abweichung bedarf der 
Zustimmung der Gemeindevertretung durch einfachen Mehrheitsbeschluss. 

§ 18 
Inkrafttreten 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschluss in Kraft.  
(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 11.12.2001 außer Kraft. 
 
 
Langen Brütz, den  
 
  
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 0 0 

 
 
 
 

11 Evtl. Losverfahren und Zuteilung der weiteren Sitze in den 
Finanzausschuss 

BV LaB GV 0261/24 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung bestimmt folgende Gemeindevertreter als Mitglieder in den 
Finanzausschuss: 
 
Wolfried Pätzold 
Holger Kraft 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Herr Wolfried Pätzold 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
6 1 0 

 
Herr Holger Kraft 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

12 Wahl bzw. Losverfahren zur Zuteilung der weiteren Vertreter in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schweriner Umland und 
deren Stellvertreter 
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BV LaB GV 0258/24 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung bestimmt Herrn Paul Eisel als weiteren Vertreter in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schweriner Umland. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
6 1 0 

 
 
 
 

13 Beschluss über die Vertretung der Gemeinde im Kommunalen 
Anteilseignerverband der WEMAG 

BV LaB GV 0257/24 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Amtsleiter des Amtes für Finanzen Herrn René 
Witkowski im Amt Crivitz mit der Vertretung der Gemeinde Langen Brütz in der 
Verbandsversammlung des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG in der 8. 
Wahlperiode, soweit nicht der Bürgermeister selbst oder einer seiner Stellvertreter dort 
anwesend ist.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 0 0 

 
 
 
 

14 Schließen der Sitzung 

 

Herr Maron-Schulte verabschiedete die Gäste und die Gemeindevertretung.  
 
 
 
 

 
 
Vorsitz:  Schriftführung: 

 
   
Benjamin Maron-Schulte 
Bürgermeister  

 Rene Wiese 
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